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Eisenstadt, am 4.4.1995 

1. Dem Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien, 25-fach 
2. Allen Ämtern der Landesregierungen (z. H. der Herren Landesamtsdirektoren) 
3. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ. Landesregierung, 

Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
zur gefälligen Kenntnis. 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Dr. Rauchbauer eh. 
(Leiter des Verfassungsdienstes) 
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Amt der Burgenländischen Landesree:ierung 
Landesamtsdirektion - Verfassungsdienst 

Bundesministerium fur 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

Zahl: LAD-VD-516/22-1995 

Betr: Entwurf 1994 eines Bundesgesetzes über 
sichere Container; Stellungnahme 

Bezug: ZI. 159.400/25-I/5-1995 

Eisenstadt, am 4.4.1995 
7000 Eisenstadt, Freiheitsplatz 1 

Tel.: 02682/600 DW 2844 
Fr. Mag. Potetz 

Zu dem mit obbezüglichem Schreiben übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes über siche

re Container (CSC-Erfullungsgesetz - CSCG) darf seitens des Amtes der Burgenländischen 

Landesregierung bemerkt werden, daß durch den vorliegenden Entwurf erneut Mehrbelastun

gen ungewissen Ausmaßes auf die Länder abgewälzt werden, die in den Erläuterungen mit 
dem lapidaren Hinweis darauf, daß diese "mangels Vorhersehbarkeit der Inanspruchnahme im 

voraus nicht bestimmbar" seien, die "Kosten fur die Kontrollorgane aber jedenfalls gering" sein 
werden, abgetan werden. Es muß jedenfalls mit Nachdruck gefordert werden, daß die den 

Ländern entstehenden Mehrkosten im Rahmen des Finanzausgleiches Berücksichtigung finden. 

Auf mögliche Probleme durch die strenge Trennung und Abgrenzung der Kontrollbefugnisse 

der einzelnen zu Kontrollen und Maßnahmen ermächtigten Organe gemäß § 10 Abs. 1 darf 
hingewiesen werden. 

Beigefugt wird, daß u.e. 25 Mehrausfertigungen dieser Stellungnahme dem Präsidium des Na-· 

tionalrates zugeleitet werden. 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Or. Rauchbauer eh. 
(Leiter des Verfassungsdienstes) 
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